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ESTLAND 
Verfassungsaufsichtskollegium hat 
das für Staats- und kommunale Be-
dienstete geltende generelle Verbot 
der Mitgliedschaft in Leitungs- und 
Aufsichtsorganen von Handelsgesell-
schaften gekippt – Urteil des Staats-
gerichtshofs vom 27.3.20121 

Den Anlass zu diesem Verfahren vor 
dem Staatsgerichtshof hatte die Verur-
teilung des stellvertretenden Direktors 
des Amts für Architektur und Planung 
der Stadtverwaltung Narva zu einer 
Geldbuße wegen seiner Mitgliedschaft 
im Leitungsorgan der GmbH Ajam Ar-
hitektid, eines Architektenbüros mit 
Sitz in Tallinn, gegeben. Die Rechts-
grundlage bildete eine Bestimmung des 
Korruptionsbekämpfungsgesetzes (§ 19 
Abs. 2 Ziff. 2). Das Landgericht Viru 
hatte den Bußgeldbescheid aufgehoben. 
Da sich die Tätigkeit der GmbH nicht 
auf das Stadtgebiet Narva erstrecke, sei 
eine Korruptionsgefahr weder im kon-
kreten Fall noch abstrakt gegeben. Es 
legte die Angelegenheit dem Staatsge-
richtshof vor, da dieses Verbot die 
durch § 29 Abs. 1 der estnischen Ver-
fassung geschützte freie Wahl des Tä-
tigkeitsbereichs, des Berufs und des 
Arbeitsplatzes verletze.  

Der Staatsgerichtshof gab dem Land-
gericht im Ergebnis Recht und erklärte 
die Bestimmung des Korruptionsbe-
kämpfungsgesetzes für verfassungswid-
rig. Auch die Minderung einer abs-
trakten Korruptionsgefahr, die der Ge-
setzgeber mit der in Rede stehenden 
Bestimmung im Blickfeld habe, sei 
zwar grundsätzlich ein vom Rechtsstaat 
gedeckter legitimer Grund zur Ein-
schränkung des Grundrechts. Insofern 

                                                           
1 Az. 3-4-1-1-12; das Urteil ist in Estnisch auf 
der Internetseite des Gerichts (www.nc.ee) 
veröffentlicht.  

sei das Verbot auch geeignet und erfor-
derlich. So könnten insbesondere An-
zeigepflicht, Erlaubnispflicht und Ver-
öffentlichungspflicht der Erlaubnis als 
kostspieligere und gefährlichere Alter-
nativen kein annehmbares milderes 
Mittel darstellen. Auch sei die Verhin-
derung von Korruption sowohl für den 
Staat als auch für die Gesellschaft sehr 
wichtig. Die Korruption beeinträchtige 
die ehrliche und rechtmäßige Wahr-
nehmung von Staatsgewalt, sie führe zu 
Ungleichheit und Wettbewerbsverzer-
rungen, sie erhöhe die Kosten sowohl 
im privaten als auch im öffentlichen 
Sektor und beeinträchtige die Effekti-
vität.  

Dieses generelle Verbot bei bloß abs-
trakter Korruptionsgefahr sei jedoch 
nicht angemessen und damit kein in 
einer demokratischen Gesellschaft er-
forderliches Mittel im Sinne des § 11 
Verfassung. Im Fall der abstrakten Kor-
ruptionsgefahr sei ein Schaden nicht 
entstanden. Zu berücksichtigen sei fer-
ner, dass bestimmte Handlungen – wie 
Insichgeschäfte und sonstige Rechtsge-
schäfte bei Interessenkollisionen – oh-
nehin durch das Korruptions-
bekämpfungsgesetz untersagt werden 
und diese Verbote selbstverständlich 
auch für die Mitglieder von Vorständen 
der Handelsgesellschaften gelten. 
Schließlich sei das Verbot auch inso-
fern bedenklich, als den öffentlichen 
Bediensteten die Beteiligung an Kapi-
tal- und Personengesellschaften nicht 
untersagt sei und diese mithin ebenfalls 
über Gesellschafter-, Mitglieder- oder 
Hauptversammlung auf die Geschicke 
des jeweiligen Unternehmens einwir-
ken könnten.  

Erachtete das Gericht folglich ein 
Verbot, das für alle staatlichen und 
kommunalen Bediensteten gilt, für un-
verhältnismäßig, so schloss es dabei 
jedoch ausdrücklich nicht aus, dass 
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vom Gesetzgeber ein Verbot für be-
stimmte Gruppen von Amtsträgern oder 
für bestimmte Behörden beschlossen 
werden und sich im Einklang mit der 
Verfassung befinden kann. 

Carmen Schmidt 

 

RUSSISCHE FÖDERATION 
Urteil des Verfassungsgerichts der 
Russischen Föderation Nr. 24-P vom 
15. November 2011 

Das Urteil des Verfassungsgerichts 
erging auf eine Vorlage des dagestani-
schen Bezirksgerichts Kazbek. Das Ge-
richt äußerte Zweifel an der Verfas-
sungsmäßigkeit des Art. 3 des Födera-
len Gesetzes Nr. 5-FZ vom 12. Januar 
1995 „Über die Veteranen“ (im Fol-
genden: Veteranengesetz), welcher aus-
schließlich Angehörige der regulären 
Einheiten der russischen Armee als Ve-
teranen qualifiziert. Unter Berufung auf 
diesen Rechtsstatus sind die Veteranen 
berechtigt, Kompensationen sowie an-
dere Rechtsvorteile in Anspruch zu 
nehmen.  

Bei den Klägern des Ausgangsver-
fahrens handelte es sich um Personen, 
die keiner regulären militärischen Ein-
heit beitraten, sondern auf freiwilliger 
Basis aufbauende Selbstverteidigungs-
gruppen bildeten, die zwischen 1997 
und 1999 Terroristenbanden in Dages-
tan bekämpften. Infolge von Zusam-
menstößen wurden vereinzelte Mitglie-
der dieser Gruppen zum Teil schwer 
verwundet, einige von ihnen erhielten 
für ihre Einsätze Auszeichnungen der 
Teilrepublik Dagestan und der Russi-
schen Föderation. Dennoch lehnte das 
örtliche Militärkommissariat die Aus-
stellung der Veteranenausweise, die für 
den Erhalt von staatlichen Geldleistun-
gen und Vergünstigungen benötigt 
werden, mit der Begründung ab, Zivi-
listen fielen unter keine der in Art. 3 
Veteranengesetz enthaltenen Fallgrup-
pen. Auf die Klage der Antragsteller 

gegen die Ablehnung erhob das Vorla-
gegericht Zweifel an der Vereinbarkeit 
des Art. 3 Veteranengesetz mit Art. 19 
(Gleichbehandlungsgebot), 39 (Garan-
tie von Renten und Sozialleistungen) 
und 59 (allgemeine Wehrpflicht) der 
russischen Verfassung und legte die 
Sache dem Verfassungsgericht gemäß 
Art. 74, 101, 102 des Föderalen Kon-
stitutionellen Gesetzes Nr. 1-FKZ vom 
21. Juli 1994 „Über das Verfassungsge-
richt der Russischen Föderation“ zur 
Entscheidung vor.  

Das Verfassungsgericht führt zu-
nächst aus, es ergebe sich aus der Zu-
sammenschau der Art. 59 Abs. 1, 2, 
Art. 4 Abs. 1, 3 (staatliche Souveränität 
und ihr Schutz) und Art. 71 lit. k, m 
(Kriegserklärung, Verteidigung und 
Sicherheit im föderalen Gesetzge-
bungskatalog) Verfassung, dass die 
Pflicht der russischen männlichen Bür-
ger zur Verteidigung ihrer Heimat nicht 
mit der Ableistung ihres Wehrdienstes 
beendet sei, sondern als moralische 
Verpflichtung und Ausfluss der Hei-
matliebe fortbestehe und ihr Verhalten 
nachhaltig präge. Demnach sei der 
Wehrdienst nicht die einzig mögliche 
Ausdrucksform der Verteidigung des 
Vaterlandes, vielmehr seien auch an-
dere Einsatzformen der Zivilbevölke-
rung denkbar. Dass aber der föderale 
Gesetzgeber die Gesamtheit der Vete-
ranen in Fallgruppen unterteilt und an 
die Zugehörigkeit zu jeder der Fall-
gruppen bestimmte Voraussetzungen 
geknüpft habe, sei an sich verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstanden (st. 
Rspr., vgl. etwa Beschluss Nr. 506-O 
vom 16. November 2006, Beschluss 
Nr. 356-O-O vom 29. Mai 2007, Be-
schluss Nr. 181-O-O vom 19. März 
2009).  

Das Eindringen der ungesetzlichen 
bewaffneten Einheiten nach Dagestan 
habe die dortige politische Führung 
veranlasst, die Bevölkerung zum Bei-
tritt zu Selbstverteidigungsgruppen auf-
zurufen und solche Einheiten in be-
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waffneten Auseinandersetzungen ein-
zusetzen. Daneben seien sie zum 
Schutze wichtiger Objekte, der Repub-
likgrenzen und der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung herangezogen wor-
den. Auch wenn die Mitglieder der 
Selbstverteidigungsgruppen in allen 
Dokumenten als Helfer der regulären 
Armeeeinheiten fungierten, seien ihnen 
recht weitgehende Kompetenzen einge-
räumt worden. Dazu zählten etwa das 
Recht auf Identitätsfeststellung, Benut-
zung fremder Kraftfahrzeuge und Mo-
bilfunkgeräte, Recht auf eigenständige 
Befreiung von Geiseln sowie das Fest-
nahmerecht. Aus alledem folge, dass 
die Mitglieder der Selbstverteidigungs-
einheiten, also auch die Kläger des 
Ausgangsverfahrens, ihre verfassungs-
mäßige Pflicht zum Schutze des Vater-
lands erfüllt hätten, wofür einige von 
ihnen auch entsprechend ausgezeichnet 
worden seien.  

Hiervon zu trennen und selbstständig 
zu behandeln sei allerdings die Frage, 
ob und in welchem Maße ehemalige 
Mitglieder der Selbstverteidigungsein-
heiten soziale Leistungen und andere 
Vergünstigungen beanspruchen kön-
nen. Der Verfassung sei lediglich zu 
entnehmen, dass der Gesetzgeber sol-
che Leistungen für bedürftige Bürger 
vorsehen müsse; die Art und Weise der 
finanziellen Unterstützung stehe aber in 
seinem Ermessen. Dieses grundsätzlich 
weite Ermessen habe jedoch insofern 
eine Beschränkung erfahren, als das 
einfache Recht den sozialrechtlichen 
Schutz bestimmter Personengruppen 
zwingend vorgeschrieben habe. So for-
dere etwa Art. 20 des Föderalen Geset-
zes Nr. 35-FZ vom 6. März 2006 „Über 
die Bekämpfung des Terrorismus“ den 
rechtlichen und sozialen Schutz der 
Bürger, die sich am Kampf gegen den 
Terrorismus beteiligt hätten. Zum ge-
schützten Personenkreis gehörten ex-
pressis verbis auch Zivilisten, die dem 
Militär bei der Terrorismusbekämpfung 
Hilfe leisteten (Art. 20 Abs. 1 Nr. 2). 
Nach Abs. 2 erfolge aber die nähere 

Ausgestaltung der Schutzvo-
raussetzungen und des Schutzumfangs 
durch andere spezialgesetzliche und 
untergesetzliche Normen, also auch 
solche des Veteranengesetzes. Dieses 
knüpfe aber den Anspruch auf soziale 
Leistungen an die Zugehörigkeit zu den 
regulären Armeetruppen. Die Angehö-
rigen der Selbstverteidigungseinheiten 
fielen nicht darunter; überhaupt sei ihr 
Rechtsstatus weder auf föderaler noch 
auf regionaler Ebene geregelt.  

Dies könne jedoch nicht dazu führen, 
dass der Staat den Mitgliedern dieser 
Einheiten Dank und Anerkennung ver-
sagt, indem er ihnen überhaupt keinen 
Anspruch auf finanzielle Kompensation 
der erlittenen Verluste und geldwerte 
Würdigung ihres Einsatzes zugestehe. 
Der föderale Gesetzgeber habe diese 
Rechtslücke durch eine klare Bestim-
mung des Rechtsstatus der An-
gehörigen der Selbstverteidigungsein-
heiten und des Umfangs ihrer sozialen 
Ansprüche zu schließen. Daneben kön-
ne der dagestanische Gesetzgeber zu-
sätzliche Beihilfen vorsehen. Die ver-
bleibenden Regelungsmöglichkeiten 
entkräfteten den Vorwurf der verfas-
sungswidrigen Benachteiligung der 
Mitglieder der Selbstverteidigungsein-
heiten.  

Das Urteil kann aus mehreren Grün-
den hinterfragt werden: Zunächst ist 
nicht nachvollziehbar, warum sich das 
Verfassungsgericht mit der Vergleich-
barkeit der regulären Truppen und den 
Selbstverteidigungseinheiten im Lichte 
des verfassungsrechtlich verankerten 
Gleichbehandlungsgrundsatzes nicht 
auseinandersetzt. Die Kampfhandlun-
gen, die die Selbstverteidigungsgrup-
pen ausführen durften, hat das Gericht 
zwar unter Heranziehung der einschlä-
gigen Gesetze aufgezählt. Ihre Art wies 
klare Parallelen mit Kampfhandlungen 
der russischen Armee auf, so dass die 
Befassung mit der Benachteiligung der 
Mitglieder der Selbstverteidigungs-
gruppen sich geradezu aufdrängte. Erst 
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recht bedurfte aber die Bevorzugung 
des zivilen Hilfspersonals, das zwar 
rechtlich der Armee angehört, aber an 
keinen Kriegshandlungen bzw. bewaff-
neten Auseinandersetzungen teilnimmt 
und daher weit weniger gefährdet ist als 
die ihr Leib und Leben riskierenden 
Teilnehmer der Selbstverteidigungsein-
heiten, einer sorgfältigen, verfassungs-
rechtlich fundierten Begründung.  

Die Benachteiligung konnte höchs-
tens durch die Einschränkung der 
Grundrechte der Militärangehörigen 
(etwa Freizügigkeitsrecht oder Mei-
nungsfreiheit) aufgewogen werden. Die 
sozialgesetzlichen Leistungen könnten 
als eine Art geldwerte Kompensation 
für diesen Grundrechtsverlust, den die 
Mitglieder der Selbstverteidigungs-
gruppen nicht erleiden, gedeutet wer-
den. Außerdem ist die freiverantwortli-
che Entscheidung jedes Bürgers, der 
Selbstverteidigungsgruppe beizutreten, 
der entscheidende Faktor, der ihren 
Mitgliedern einen größeren Freiheits- 
und Handlungsspielraum lässt als dies 
bei den regulären Truppeneinheiten der 
Fall ist. Derartige Erwägungen fehlen 
aber in der Entscheidung vollständig.  

Stattdessen fällt das Gericht ein 
rechtspolitisch genehmes Urteil, das der 
Auffassung der Bevölkerungsmehrheit 
entsprechen dürfte. Eine Benachteili-
gung der „Kämpfer“, gleichgültig, ob 
sie rechtlich gesehen in der Armee wa-
ren oder nicht, erschiene ungerecht. Die 
„Gerechtigkeitsstrategie“ wird an der 
Argumentation des Gerichts besonders 
deutlich, wenn die Belohnung der mit 
Courage und Heldentum kämpfenden 
Bürger gefordert wird. Mit ihrem an 
den Gesetzgeber gerichteten Auftrag, 
den Rechtsstatus der zivilen Kämpfer 
zu regeln und sie in den Genuss der so-
zialen Leistungen kommen zu lassen, 
beseitigten die Richter diese vermeint-
liche Ungerechtigkeit. Allerdings wird 
mit keinem Wort auf die Frage einge-
gangen, ob und, wenn ja, unter welchen 
Voraussetzungen das in Art. 10 Verfas-

sung verankerte Gewal-
tenteilungsprinzip eine solche Beauf-
tragung des Gesetzgebers durch die 
Rechtsprechung zulässt. Gerade in die-
sem Fall, in dem das Verfassungsge-
richt keine Verfassungswidrigkeit des 
Veteranengesetzes feststellte, wäre die 
dennoch ergangene Handlungsanwei-
sung unbedingt begründungsbedürftig 
gewesen. Außerdem stellt sich die Fra-
ge, welche Rechtsnorm dem Gericht 
eigentlich die Befugnis verleiht, vom 
Gesetzgeber den Erlass neuer oder die 
Berichtigung bereits bestehender Ge-
setze zu verlangen, zumal es sich bei 
dem vorliegenden Verfahren um eine 
konkrete Normenkontrolle handelt. Es 
geht den Klägern um die gegenwärtige 
Rechtslage, also um die Nichtanwend-
barkeitserklärung bezüglich verfas-
sungswidriger Normen im laufenden 
Verfahren. Künftige Gesetzesänderun-
gen dürften für sie nicht von Bedeutung 
sein. 

Yury Safoklov     

 

Urteil des Verfassungsgerichts der 
Russischen Föderation Nr. 16-P vom 
14. Juli 2011 

Das Urteil erging auf die Verfas-
sungsbeschwerden der Beschwerdefüh-
rer Aleksandrin (Beschwerdeführer zu 
1.) und Vaščenko (Beschwerdeführer zu 
2.).  

Das Kraftfahrzeug der Tochter des 
Beschwerdeführers zu 1. stieß mit ei-
nem anderen Kraftfahrzeug zusammen; 
sie erlitt dabei schwere Körper-
verletzungen, an deren Folgen sie spä-
ter starb. Es wurde ein polizeiliches 
Ermittlungsverfahren gegen die Tochter 
als Unfallverursacherin eröffnet; nach 
ihrem Tod wurde das Verfahren jedoch 
aus einem „nicht rehabilitierenden 
Grund“ eingestellt. Die Ermittlungen 
gegen den Sohn des Beschwerdeführers 
zu 2., dem Rechtsmissbrauch im Amt 
in einem besonders schweren Fall ge-
mäß Art. 286 Abs. 3 lit. a) und b) StGB 
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RF zu Last gelegt wurde, wurden nach 
dessen Tod aus demselben Grund ein-
gestellt.  

Die Beschwerdeführer wandten sich 
gegen die Verfassungsmäßigkeit des 
Art. 24 Abs. 4 StPO RF, der die Ein-
leitung des Ermittlungsverfahrens nach 
dem Tode des Tatverdächtigen unter-
sagt; bereits eröffnete Ermittlungsver-
fahren müssen eingestellt werden. Eine 
Ausnahme ist jedoch für den Fall, dass 
das Ermittlungsverfahren zur Rehabili-
tierung des Tatverantwortlichen not-
wendig ist, vorgesehen. Die Entschei-
dung über die Rehabilitierungsbedürf-
tigkeit wird aber in das Ermessen der 
Ermittlungsbehörde gestellt. Die Be-
schwerdeführer sind der Ansicht, der 
Einstellungsgrund gemäß Art. 24 Abs. 
4 StPO verstoße gegen Art. 21 Abs. 1 
(Garantie der Menschenwürde), 45 
(Rechtsschutzgarantie), 46 Abs. 1 
(Recht auf Zugang zum Gericht), 48 
(Recht auf qualifizierten Rechtsbei-
stand), 49 Abs. 1 (Unschuldsvermu-
tung) und 55 Abs. 2 (Verbot rechts-
/freiheitsaufhebender oder -einschrän-
kender Gesetze) Verfassung RF. 

Das Gericht beginnt mit der Erläute-
rung des gerichtlichen Rechtspre-
chungsmonopols gemäß Art. 118 Abs. 
1 und 2 Verfassung. Im Bereich des 
strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens 
gebiete dieses den Schutz der Rechte 
der am Verfahren unmittelbar Betei-
ligter, aber auch all derer, die sonst ein 
berechtigtes Interesse an diesem Ver-
fahren haben. Dadurch wird die 
Rechtsschutzgarantie des Art. 45, 46 
Abs. 1 auch auf Familienangehörige 
der Tatverdächtigen und Tatopfer er-
streckt.     

Der Kombination der Unschuldsver-
mutung aus Art. 49 Abs. 1 mit dem nul-
lum crimen-Prinzip gemäß Art. 54 Abs. 
2 entnimmt das Gericht ein Zu-
rückhaltungsgebot für alle Ermittlungs-
organe, wenn die Ermittlungen noch 
nicht abgeschlossen, insbesondere die 
Schuldbeweise noch nicht beigebracht 

wurden. Vor dem Abschluss der Er-
mittlungen ist etwa die Feststellung, 
das Ermittlungsobjekt habe alle Tatbe-
standsvoraussetzungen erfüllt, unzuläs-
sig. Erst recht könnten solche Feststel-
lungen nicht im Eröffnungsstadium ge-
troffen werden, wenn nur über hin-
reichende Hinweise auf einen Anfangs-
verdacht entschieden wird. Dieser Be-
fund wirkt sich auf die Rechtfolgen der 
Ermittlungseinstellung aus. Nach einer 
solchen und bis zur Urteilsverkündung 
gilt nämlich die Schuld des Ermitt-
lungsobjekts als nicht bewiesen. 

Bei Einstellung wegen Todes des 
Tatverdächtigen werden die Ermittlun-
gen zwar beendet, aber die Qualifizie-
rung der Person als Tatverdächtiger 
wird nicht aufgehoben. Im Gegenteil – 
die Polizeibehörden konstatieren die 
Erfüllung aller objektiven Tatbestands-
voraussetzungen durch den verstorbe-
nen Bürger, ohne dass dessen/deren 
Schuld gerichtlich nachgewiesen wor-
den wäre. Die Schuld wird von der Po-
lizei faktisch anerkannt, was einen Ver-
stoß gegen Art. 21 Abs. 1, 23 Abs. 1 
(Schutz der privaten und familiären Le-
benssphäre sowie Ehrenschutz), 45, 46 
Abs. 1, 2, Art. 49 Verfassung darstellt.  

In rechtlicher Hinsicht kann der Be-
schluss über die Einstellung aus einem 
nicht rehabilitierenden Grund einem 
Schuldspruch, wie ihn Art. 49 Abs. 1 
meint, nicht gleichgestellt werden. Der 
Tatverdächtige kann bei Vorliegen ei-
nes berechtigten Interesses die Wie-
dereröffnung des Ermittlungsverfahrens 
beantragen. Wird dies von der Ermitt-
lungsbehörde abgelehnt, kann er sein 
Begehren gerichtlich durchsetzen. 
Dadurch wird der Rechtsschutzgarantie 
genüge getan; alternativ können die 
Ermittlungsorgane ein Einverständnis 
des Tatverdächtigen mit der Einstellung 
der Ermittlungen einholen.  

Das Gericht führt ferner aus, dass 
sich die Geltung der Menschenwürde-
garantie nicht auf die Lebenszeit der 
Person beschränke, sondern auch nach 
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ihrem Tod fortwirke. Dieser postmor-
tale Rechtsschutz umfasst unter ande-
rem den Schutz der Ehre und Reputa-
tion des Verstorbenen, dem seine Ver-
wandten zur Geltung verhelfen können. 
Dementsprechend müssen ihnen die 
Staatsorgane den Zugang zum Gericht 
in vollem Umfang einräumen. Die An-
gehörigen haben insbesondere ein be-
rechtigtes Interesse an der Rehabili-
tation des Verstorbenen, der einer 
Straftat beschuldigt wurde. Wurde das 
Ermittlungsverfahren nach seinem Tod 
aus einem nicht rehabilitierenden 
Grund eingestellt, so richtet sich das 
Begehren der Angehörigen auf die Be-
seitigung der Rechtsunsicherheit, die 
dem unbestimmten Begriff des „nicht 
rehabilitierenden Grundes“ innewohnt, 
sowie die positive Feststellung der Un-
schuld, mithin den Schutz des guten 
Rufes ihres verstorbenen Familienmit-
glieds. Außerdem können vermögens-
rechtliche Gesichtspunkte eine Rolle 
spielen, wenn etwa Schadensersatzkla-
gen seitens des Tatopfers oder Gebüh-
renforderungen drohen.  

Die Beteiligung der Angehörigen des 
Tatverdächtigen am Gerichtsprozess ist 
gemäß Art. 49 StPO nur auf dessen An-
trag gestattet. Ohne einen solchen An-
trag besitzen die Angehörigen keine 
prozessualen Rechte; auch können sie 
während des vorgerichtlichen Ermitt-
lungsstadiums nicht an der Seite des 
Tatverdächtigen auftreten. Der Tod des 
Letzteren hat zur Folge, dass ihnen der 
Rechtsweg, auf den sie zum Schutze 
des guten Rufes ihres verstorbenen 
Verwandten angewiesen sind, verstellt 
wird. Dies ist eine verfassungswidrige 
Einschränkung der Rechtsschutzgaran-
tie, die durch keine objektiven und ver-
nünftigen Erwägungen gerechtfertigt 
werden kann.  

Das gesetzlich geregelte Ermitt-
lungsverfahren muss demnach so aus-
gestaltet sein, dass die Rehabilitation, 
die in Art. 34 Abs. 5 und Art. 6 StPO 
geregelt und als Wiederherstellung des 

guten Rufes des zu Unrecht verdäch-
tigten Bürgers und Ersatz des durch die 
ungerechtfertigte Verfolgung erlittenen 
Schadens definiert ist, die Angehörigen 
mit einbeziehen muss. Ihnen müssen 
strafverfahrensrechtliche Positionen 
eingeräumt werden, mit welchen sie ihr 
Rehabilitationsanliegen effektiv verfol-
gen können. Im Ergebnis müssen die 
Angehörigen die Rechtsstellung des 
Verstorbenen vollumfänglich einneh-
men: Ihnen müssen sämtliche Rechts-
behelfe, die dem Unschuldsbeweis die-
nen, zur Verfügung gestellt werden; 
auch müssen sie Schadenersatzansprü-
che im Namen des Verstorbenen gel-
tend machen können.   

Handelt es sich aber wie hier um die 
Einstellung der polizeilichen Ermitt-
lungen aus „einem nicht rehabilitieren-
den Grund“, in der Sache also um eine 
Ablehnung der Rehabilitation, so laufen 
die prozessualen Rechte der Angehöri-
gen ins Leere, weil es dem Strafgericht 
im Ermittlungsstadium verwehrt ist, 
über die Schuld bzw. Unschuld des 
Tatverdächtigen zu entscheiden und 
entsprechende Untersuchungen anzu-
stellen. Vielmehr müssen die Verfah-
rensrechte auch gegenüber den Ermitt-
lungsorganen (Polizei, Ermittlungsko-
mitee, Staatsanwaltschaft usw.) durch-
greifen, um den Sachverhalt mit Betei-
ligung der interessierten Angehörigen 
möglichst umfassend aufzuklären und 
ihren Rechtsschutz nicht zu beschnei-
den.  

Schließlich gibt das Gericht dem Ge-
setzgeber auf, den Kreis der Personen, 
die den postmortalen Würde- und Eh-
renschutz durchzusetzen berechtigt 
sind, gesetzlich zu regeln. Soweit Art. 
24 Abs. 4 StPO die Einstellung der Er-
mittlungen aus einem nicht rehabili-
tierenden Grund über die Meinung der 
hinterbliebenen Angehörigen des ver-
storbenen Tatverdächtigen hinweg ge-
stattet, wird er für verfassungswidrig 
befunden. Die Entscheidung des Ver-
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fassungsgerichts ist zwar nachvollzieh-
bar, lässt aber einige Fragen offen.  

Die erste dieser Fragen bezieht sich 
auf die Erstreckung des Ehrenschutzes 
auf die Zeit nach dem Tod der Person 
und den Übergang der Prozessfüh-
rungsbefugnis auf die Verwandten. Der 
postmortale Rechtsschutz ist an sich 
kein neues Phänomen. Im Zivilrecht 
sind zahlreiche Konstellationen denk-
bar, in denen Rechte des Verstorbenen 
nach seinem Ableben fortwirken und 
auch gerichtlich durchgesetzt werden. 
Ein Beispiel ist die Wahrnehmung der 
Urheberrechte des verstorbenen Schöp-
fers durch seine Verwandten oder an-
dere berechtigte Vertreter. Auch im öf-
fentlichen Recht stellt sich bisweilen 
die Frage nach der Rechtsnachfolge; 
dies ist etwa bei Bodenkontaminationen 
oft der Fall. Anders ist die Lage aller-
dings im Strafrecht. Sowohl general- 
als auch spezialpräventive Gesichts-
punkte verleihen dem Strafprozess eine 
streng personenbezogene Prägung; 
auch der inzwischen in den Hintergrund 
gedrängte, aber nicht völlig vergessene 
Vergeltungsgedanke richtet sich denk-
notwendig gegen den Tatverantwortli-
chen. Daraus ergibt sich, dass die Über-
tragung der Prozessführungsbefugnis 
auf die Rechtsnachfolger des Verstor-
benen dem Strafverfahren eigentlich 
fremd ist. Nichtsdestotrotz streitet hier 
der postmortale Ehrenschutz für eine 
Ausnahme, weil sich das Strafverfahren 
mit all seinen Auswirkungen auch auf 
den guten Ruf der Rechtsnachfolger 
negativ auswirken kann. So ist etwa 
eine Rufbeschädigung des Familienun-
ternehmens durch die Anklage eines 
Familienmitglieds durchaus wahr-
scheinlich. Wird eine solche Erweite-
rung des Ehrenschutzes grundsätzlich 
akzeptiert, so muss dennoch die Frage 
gestellt werden, ob nicht der Gedanke 
des Rechtsfriedens, dem die Verfah-
renseinstellung ja dient, den Abschluss 
der Strafverfolgung dennoch gebietet. 
In Kombination mit der Un-
schuldsvermutung erstarkt dieser zu 

einem gewichtigen Gegenargument. 
Die vermeintlich benachteiligten Fami-
lienangehörigen werden von allen Ver-
dächtigungen entlastet, solange der/die 
Verstorbene nicht rechtskräftig verur-
teilt ist. Das Gericht erörtert diese Kol-
lision allerdings nicht und spricht sich 
ohne nähere Begründung für den Vor-
rang des postmortalen Ehrenschutzes 
aus.  

Die zweite Frage ist die nach der per-
sonellen Schutzrichtung der Rehabili-
tation. Rehabilitieren, also etwas wie-
derherstellen, kann man nur bei demje-
nigen, bei dem zuvor etwas zerstört o-
der beschädigt wurde. Mit dem Tod des 
Betroffenen verliert der Rehabilita-
tionsgedanke sein Schutzsubjekt. Die 
Familienangehörigen, die selbst keinen 
Sach- bzw. Rechtsverlust erlitten ha-
ben, werden Wiedergutmachungsan-
sprüche nur dann geltend machen kön-
nen, wenn sie nachweisen, dass die 
Verletzung des guten Rufes des Ver-
storbenen ihr Leben tatsächlich beein-
trächtigt und einen Schadenseintritt be-
fürchten lässt. Wegen seiner Präju-
dizwirkung wäre ein Rehabilitations-
verfahren allerdings nur dann statthaft, 
wenn die Angehörigen zivilrechtliche 
oder öffentlich-rechtliche Schadenser-
satzklagen erwägen. Andernfalls wider-
spräche es dem Verfahrensbeschleuni-
gungsgrundsatz, wenn vor Gericht abs-
trakte Schuldfragen, die den Pro-
zessbeteiligten nichts Anderes als ge-
fühlte Zufriedenheit zu bringen vermö-
gen, ausgefochten würden.  

Yury Safoklov 
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UNGARN 
Die Verfassungsrechtsprechung wendet 
nunmehr die am 1.1.2012 in Kraft ge-
tretene Verfassung – in den meisten 
Verfahren auch auf Altfälle – an. Daher 
spielt in fast allen gegenwärtigen Urtei-
len die Frage der Kontinuität der Ver-
fassungsrechtsprechung eine Rolle. Da 
weder die neue Verfassung selbst noch 
ihr Einführungsgesetz regeln, inwieweit 
die alten Verfassungsgerichtsurteile in 
Geltung bleiben, muss das Verfas-
sungsgericht diese Frage beantworten. 
Grundsätzlich bejaht es die Fortgeltung, 
untersucht aber in jedem Einzelfall, ob 
die streitentscheidenden Normen des 
neuen Grundgesetzes in der alten Ver-
fassung eine Vorläufernorm hatten, in-
wieweit sich die alten und die neuen 
Vorschriften ähneln oder unterscheiden 
und darauf aufbauend inwieweit auf die 
alten Interpretationsstandards zurück-
gegriffen werden kann. Diese Kontinui-
tätsprüfung zieht sich wie ein roter Fa-
den durch fast alle Urteile, die nach 
dem 1.1.2012 ergangen sind, und wird 
die Verfassungsrechtsprechung noch 
auf geraume Zeit beschäftigen. 

 

Verfassungsgerichtsurteil 22/2012. 
(V. 11.) AB über die Ratifikation eu-
ropäischen Primärrechts 

Das Verfassungsgericht interpretierte 
in einem abstrakten Verfassungsausle-
gungsverfahren auf Antrag der Regie-
rung, vertreten durch den Minister für 
Öffentliche Verwaltung und Justiz, Art. 
E) Abs. 2 und 4 GrundG2. Anlass war, 
dass die Regierung die Ratifizierung 
des Vertrags über die wirtschaftliche 
und fiskalische Stabilität in der EU 
vorbereitete. 

Art. E) Abs. 2 GrundG erlaubt Un-
garn die Mitgliedschaft in der EU und 
gestattet es, der Union zu diesem 

                                                           
2 Die Entscheidung ist veröffentlicht in MK 

2012 Nr. 57. 

Zweck nationale Kompetenzen zu über-
tragen, damit diese auf EU-Ebene ge-
meinschaftlich ausgeübt werden. Art. 
E) Abs. 4 GrundG schreibt für die Be-
stätigung solcher Verträge eine Zwei-
Drittel-Mehrheit im Parlament vor. 

Das Verfassungsgericht legte diese 
Vorschriften dahin gehend aus, dass 
das Zwei-Drittel-Erfordernis nur greift, 
falls der Vertrag weitere nationale 
Kompetenzen auf die EU überträgt. 
Das können materielle Kompetenzen 
sein, aber auch die Befugnis zur Kon-
trolle der Durchführung bereits vorhan-
dener Zuständigkeiten. Verträge, die 
der EU keine neuen nationalen Kom-
petenzen übertragen, bedürfen nicht der 
Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament, 
sondern es genügt die einfache Mehr-
heit. Ob ein Vertrag in das EU-Primär-
recht i.e.S. gehört oder – wie der Stabi-
litätsvertrag, der nicht von allen EU-
Mitgliedstaaten unterzeichnet wurde – 
nicht, spielt aus der Sicht des Art. E) 
GrundG keine Rolle.  

Maßgeblich ist aus verfassungsrecht-
licher Perspektive das Kriterium der 
Übertragung nationaler Souveränitäts-
rechte. Das Verfassungsgericht begrün-
det seine Ansicht vor allem mit dem 
Rückgriff auf seine Rechtsprechung zu 
der Vorgängernorm des § 2/A der alten 
Verfassung, die die Frage fast identisch 
regelte, v.a. auf sein Lissabon-Urteil3. 
Damit äußert sich dieses Urteil auch 
zur Kontinuität der alten Verfassungs-
rechtsprechung, die grundsätzlich be-
jaht wird. Damit enttäuscht es sozusa-
gen en passant diejenigen, die sich vom 
neuen GrundG erhofft hatten, dass es 
die alte und aus ihrer Sicht zu liberale, 
grundrechts- und demokratiefreundli-
che Verfassungsrechtsprechung der 
letzten 20 Jahre aushebeln würde. 

                                                           
3 Verfassungsgerichtsentscheidung 143/2010. 

(VII. 14.) AB v. 14.7.2010;  
s. Aus Justiz und Rechtsprechung in Osteuro-
pa, OER 2010, S. 455. 
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Im Hinblick auf den zur Ratifikation 
anstehenden Vertrag gab das Verfas-
sungsgericht noch einige Hinweise für 
die Beurteilung der Frage, wann neue 
nationale Kompetenzen auf die EU 
übertragen werden. Insbesondere die 
auch für Nicht-Euro-Staaten verbindli-
chen Vorgaben zur Haushaltsdisziplin 
und deren Kontrolle geben nationale 
Kompetenzen an Institutionen der EU 
ab. Daher muss das Parlament über die 
Annahme des EU-Fiskal- und Stabili-
tätspaktes mit Zwei-Drittel-Mehrheit 
entscheiden. 

 

Verfassungsgerichtsurteil 25/2012. 
(V. 18.) AB über die Rechte der öf-
fentlichen Hand als Stifter und die 
Grundrechtsfähigkeit juristischer 
Personen  

Das Urteil erging in einem konkreten 
Normenkontrollverfahren und erklärte 
eine Änderung des Staatshaushaltsge-
setzes von 20064 für verfassungswidrig. 
Diese Änderung gestattete es dem öf-
fentlichen Stifter (Staat, Kommunen 
etc.), bei öffentlichen, aber auch bei 
gemischt öffentlich-privaten Stiftungen 
die Stiftung durch Anweisung an das 
Registergericht aufzulösen, wenn nach 
seiner Ansicht für die von der Stiftung 
wahrgenommene öffentliche Aufgabe 
eine anderen Organisationsform (z.B. 
Nonprofit-Gesellschaft, dezentralisierte 
Behörde etc.) besser geeignet ist. Das 
Vermögen der Stiftung sollte kraft Ge-
setzes auf den Rechtsnachfolger der 
Stiftung übergehen. Gerichtlicher 
Rechtsschutz war nicht vorgesehen. 

Nach einigen grundlegenden Ausfüh-
rungen zu der Rechtsform der Stiftung, 
die sich v.a. dadurch auszeichne, dass 
der Stifter sich seines Rechts und seiner 
Kontrolle über die gestiftete Vermö-
gensmasse begebe, begründete das Ver-

                                                           
4 § 1 Abs. 6 Gesetz 2006:LXV „über die Än-

derung des Gesetzes 1992:XXXVIII über den 
Staatshaushalt“.  

fassungsgericht die Verfassungs-
widrigkeit der geprüften Vorschrift. 
Hierbei stellte es v.a. auf die gemisch-
ten öffentlich-privaten Stiftungen ab, 
für die die Rechte des öffentlichen Stif-
ters genauso galten, unter Übergehung 
des (der) privaten Stifter und unter Ein-
beziehung des von ihnen gestifteten 
Vermögens in die Ex-lege-
Vermögensnachfolge. Diese Konzent-
ration auf die gemischten Stiftungen ist 
u.a. in dem Vorlagefall begründet, in 
dem der staatliche Mitstifter eine ge-
mischte Stiftung mit über 80% pri-
vatem Vermögensanteil auflösen und 
so deren Vermögen der staatlichen Ver-
fügung unterstellen wollte. In dieser 
Missachtung des privaten Stifters und 
des von ihm gestifteten Vermögens sah 
das Verfassungsgericht eine Verletzung 
des Gebots, die öffentliche Hand in 
Privatrechtsbeziehungen, wozu auch 
die Errichtung von Stiftungen zählt, auf 
dieselbe horizontale Ebene wie den 
Bürger zu stellen. Das verletze das Ge-
bot des demokratischen Rechtsstaates 
in Art. B) Abs. 1 GrundG.  

Darüber hinaus gab der Fall dem 
Verfassungsgericht Anlass, auf die 
Grundrechtsfähigkeit juristischer Per-
sonen gemäß Art. I. Abs. 4 GrundG 
einzugehen. Diese Vorschrift hat kei-
nen Vorläufer in der alten Verfassung, 
sondern kodifiziert unter Anlehnung an 
die deutsche Formulierung die bishe-
rige Verfassungsrechtsprechung. Pri-
vate Stifter, sofern sie selbst eine juris-
tische Person sind, können sich auf das 
Grundrecht auf Selbstbestimmung – 
das seinerseits aus der Menschenwürde 
fließt – und auf das Grundrecht auf 
Rechtsschutz berufen; beides sah das 
Verfassungsgericht als verletzt an.  

Auf Fragen des verfassungsrechtli-
chen Eigentumsschutzes ging das Ver-
fassungsgericht nicht ein, weil das Vor-
lagegericht hier nur unspezifische „Be-
denken“ angemeldet habe, was keinen 
hinreichenden prozessualen Anlass für 
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eine verfassungsgerichtliche Behand-
lung der Frage gebe. 

In seinem Sondervotum gab Verfas-
sungsrichter Béla Pokol zu bedenken, 
dass das Diktum der Verfassungswid-
rigkeit vermeidbar wäre, wenn die be-
anstandete Vorschrift verfassungs-
konform ausgelegt würde. Eine verfas-
sungskonforme Anwendung der Vor-
schrift würde seiner Ansicht nach vor-
liegen, wenn das Registergericht, vor 
dem das Auflösungsverfahren läuft, 
verpflichtet würde, den privaten Stifter 
auf die Rechtsschutzmöglichkeiten ge-
gen den gerichtlichen Auflösungsbe-
schluss hinzuweisen.  

 

Verfassungsgerichtsurteil 30/2012. 
(VI. 27.) AB über das eingeschränkte 
Streikrecht im öffentlichen Dienst  

Das Urteil5 weist einen Antrag des Par-
lamentarischen Beauftragten für Staats-
bürgerrechte (d.h. der Ombudsperson) 
auf nachträgliche Normenkontrolle in 
Bezug auf § 3 Abs. 2 S. 2 Streikgesetz6 
und auf Feststellung einer Verfas-
sungswidrigkeit durch legislatorisches 
Unterlassen zurück. 

Der Antrag war noch unter der Gel-
tung des alten Rechts gestellt worden. 
Daher war nicht nur der Normenkon-
trollantrag weiterhin zulässig, sondern 
auch der Antrag auf Feststellung einer 
Verfassungswidrigkeit durch Unterlas-
sen seitens des Gesetzgebers. Ein sol-
ches Verfahren ist nach neuem Recht 
nicht mehr statthaft, aber wenn be-
stimmte Staatsorgane einschließlich der 
Ombudsperson unter dem alten Recht 
einen solchen Antrag gestellt haben, ist 
er auch unter der Geltung des neuen 
Rechts zu entscheiden. 

Die angegriffene Regelung schränkt 
das Streikrecht im öffentlichen Dienst 
ein. Der nicht angegriffene § 3 Abs. 2 
                                                           

5 Veröffentlicht in MK 2012 Nr. 78. 
6 Gesetz 1989:II „über den Streik“. 

S. 1 StreikG verbietet den Streik kom-
plett in der Justiz, der Armee, der Poli-
zei und ähnlichen Diensten. In den üb-
rigen Verwaltungsbehörden begrenzt 
der verfahrensgegenständliche S. 2 
StreikG den Streik auf die Möglichkei-
ten, die eine Vereinbarung zwischen 
Regierung und Gewerkschaften be-
nennt. Die Ombudsperson äußerte Be-
denken im Hinblick auf den Grund-
rechtsgehalt und auf die rechtsstaatlich 
gebotene Normenklarheit. 

Das Verfassungsgericht teilte diese 
Bedenken nicht. Der Schwerpunkt sei-
ner Argumentation hatte die Konti-
nuität zwischen der früheren Verfas-
sungsrechtsprechung und dem neuen 
Grundgesetz zum Inhalt. In dieser Ent-
scheidung stellte das Gericht ausdrück-
lich fest, dass die Rechtsstaatsklausel in 
§ 2 Abs. 1 Verf. / Art. B) Abs. 1 
GrundG, die allgemeine Schranken- 
und Schrankenschrankenklausel in § 8 
Abs. 2 Verf. / Art. I. GrundG und auch 
die Regelung des Streikrechts in § 70/C 
Verf. / Art. XVII. Abs. 2 GrundG hin-
reichend ähnlich sind, um das Fortgel-
ten der alten Verfassungsrechtspre-
chung zu begründen. Auf den termino-
logischen Unterschied im Streikrecht 
nach der alten Verfassung, wo § 70/C 
das „Recht auf Streik“ garantierte, und 
Art. XVII. Abs. 2 GrundG, wo von 
„Arbeitseinstellung“ die Rede ist, ging 
das Verfassungsgericht nicht ein.  

Unter Rückgriff auf seine alte Recht-
sprechung zu § 70/C Verf., die den 
Charakter des Rechts auf Streik als sub-
jektives Grundrecht verneint hatte, wies 
das Verfassungsgericht den Antrag der 
Ombudsperson ab.  

Die Vereinbarung zwischen Regie-
rung und Gewerkschaften sei eine hin-
reichend präzise und verlässliche Rege-
lungsgrundlage für die Regelung eines 
Rechts, das kein eigentlich subjektives 
sei. 
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Verfassungsgerichtsurteil 32/2012. 
(VII. 4.) AB über Studierendenver-
träge  

Auf Antrag der Ombudsperson über-
prüfte das Verfassungsgericht in einem 
Verfahren der nachträglichen Normen-
kontrolle7 einige Bestimmungen des 
neuen Hochschulgesetzes 2011:CCIV 
und erklärte sie für teilweise verfas-
sungswidrig. Die Ausführungsverord-
nung 2/2012. (I. 20.) Korm. hob es als 
verfassungswidrig komplett auf.  

Das Hochschulgesetz sieht vor, dass 
nach bestandenem Aufnahmeverfahren 
der Studierende mit der Hochschule 
einen Studierendenvertrag abschließt, 
dessen Einzelheiten eine Regierungs-
verordnung regeln soll. Diese Ausfüh-
rungsverordnung sieht für Studierende, 
die ein staatliches Voll- oder Teilsti-
pendium erhalten, nach Studienab-
schluss den Zwang vor, für eine ge-
wisse Zeit für einen in Ungarn ansässi-
gen Arbeitgeber zu arbeiten.  

Zunächst ging das Verfassungsge-
richt auf die Kontinuität des einschlägi-
gen Rechts auf Bildung ein. Es fand – 
neben einigen Abweichungen – genug 
Übereinstimmungen zwischen § 70/F 
alte Verfassung und Art. XI. neues 
Grundgesetz, um auf die alte Recht-
sprechung zurückgreifen zu können. 
Danach ist die Bildungsgarantie eine 
Verpflichtung des Staates, der kein sub-
jektives (Grund-) Recht des Einzelnen 
entspricht. Dieselbe Rechtskontinuität 
stellte es für das Recht auf freie Wahl 
des Arbeitsplatzes fest; dieses ist nach 
altem ebenso wie nach neuem Recht 
ein echtes subjektives (v.a. Abwehr-
)Recht.  

In der Sache befand das Verfas-
sungsgericht, dass der Studierenden-
vertrag durch Gesetz geregelt werden 
müsse; eine Regierungsverordnung sei 
die falsche Regelungsebene. Der Stu-
dierendenvertrag hat einen wesentli-

                                                           
7 Veröffentlicht in MK 2012 Nr. 85. 

chen Einfluss auf die Gestaltung des 
Studiums und ist zudem die Vorausset-
zung für die staatliche (Teil-) Finanzie-
rung in Gestalt eines (Teil-) Stipendi-
ums. Art. XI. Abs. 2 GrundG gewähr-
leistet eine staatliche Studienfinanzie-
rung als objektiv-rechtliche Garantie 
und verweist auf eine gesetzliche Re-
gelung.  

Dem entnimmt das Verfas-
sungsgericht, dass das GrundG die Fi-
nanzierung als eine wichtige Garantie 
des Zugangs zur Bildung auffasst, wes-
halb die wesentlichen Züge durch Ge-
setz normiert werden müssen. In die-
sem Zusammenhang verweist es auch 
auf die allgemeine Norm zum Geset-
zesvorbehalt bei Grundrechtseingriffen 
in Art. I. Abs. 3 GrundG.  

Die Ausführungsverordnung hob das 
Verfassungsgericht auch deshalb auf, 
weil sie mit ihrem (wenn auch zeitlich 
befristeten) Arbeitszwang in Ungarn 
sowohl das Recht auf freie Wahl des 
Arbeitsplatzes – das einen ausländi-
schen Arbeitsplatz einschließt – als 
auch das gemeinschaftsrechtliche Recht 
auf Freizügigkeit verletzt. 

 

Verfassungsgerichtsurteil 33/2012. 
(VII. 17.) AB über die richterliche 
Unabhängigkeit und die „Errungen-
schaften unserer historischen Verfas-
sung“ 

Das Urteil8 erging in einem Verfas-
sungsbeschwerdeverfahren; die Verfas-
sungsbeschwerde hatten mehrere Rich-
ter gegen eine Vorschrift im neuen 
Richtergesetz9 eingelegt, die ihre Ver-
rentung zu dem Zeitpunkt vorsah, an 
dem sie das allgemeine Rentenein-
trittsalter erreichten. Bislang gingen 
Richter mit 70 Jahren deutlich später in 
Rente als andere Arbeitnehmer. Die 

                                                           
8 Veröffentlicht in MK 2012 Nr. 95. 
9 Gesetz 2011:CLXII „über die Rechtsstel-

lung und Vergütung der Richter“. 
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Neuregelung senkt ihre Verrentung auf 
das für alle geltende Alter von 62 Jah-
ren. Noch amtierende Richter, die diese 
Schwelle bereits überschritten haben, 
wurden und werden nach der Konzep-
tion des RichterG im Verlauf des Jahres 
2012 in den Ruhestand versetzt.  

Betroffen von dieser Regelung sind 
274 Richter, davon 228 „Altfälle“, die 
bereits zum Inkrafttreten der Novelle 
62 oder älter waren. Alleine an der Ku-
rie, dem obersten Gericht, müssen nach 
der Neuregelung 20 von insgesamt 74 
Richtern gehen. Hintergrund dieser Re-
gelung ist, dass die Regierung die Justiz 
von den Richtern, die ihre Ausbildung 
noch unter dem Sozialismus erhalten 
haben und die sie pauschal „roter“ 
Sympathien verdächtigt, säubern will. 
Außerdem hat die Regierung argumen-
tiert, dass sie die so entstehenden Va-
kanzen für die Versorgung der eigenen 
Klientel benötige.  

Um die zügige Neubesetzung der 
zahlreichen frei werdenden Posten zu 
bewerkstelligen, erging 2011 ein Son-
dergesetz mit gegenüber dem RichterG 
abgesenkten Verfahrensgarantien10. Für 
Aufregung in der Justiz sorgt diese Re-
gelung weiterhin, weil die Regierung in 
Kürze das allgemeine Rentenein-
trittsalter anheben will; das Revirement 
in der Justiz würde weniger drastisch 
ausfallen, wenn die Regierung diesen 
Schritt noch abgewartet und das Ren-
teneintrittsalter der Richter auf diese 
angehobene Schwelle gesenkt hätte. 

Das Verfassungsgericht erklärte die 
diesbezüglichen Bestimmungen des 
RichterG rückwirkend für verfas-
sungswidrig. Zunächst setzte sich das 
Verfassungsgericht sehr lange mit den 
Zulässigkeitsvoraussetzungen der 
Rechtssatzverfassungsbeschwerde aus-

                                                           
10 Gesetz 2011:CXXXI „über die vorüberge-

henden Regeln der Besetzung einiger richterli-
cher Stellen im Interesse der Gewährleistung, 
dass gerichtliche Verfahren innerhalb einer 
vernünftigen Frist abgeschlossen werden“. 

einander. Das war nötig, weil dieses 
Rechtsinstitut zwar schon im alten 
Recht existiert hatte, dort aber wegen 
der actio popularis im Bereich der 
nachträglichen abstrakten Normenkon-
trolle keine praktische Bedeutung ent-
wickeln konnte. Außerdem hat das 
neue Verfassungsprozessrecht von 
2011 die Urteilsverfassungsbeschwerde 
eingeführt, von der die Rechtssatzver-
fassungsbeschwerde jetzt abgegrenzt 
werden muss. Das Verfassungsgericht 
legte besonderen Wert auf die Unmit-
telbarkeit der Rechtsbeeinträchtigung.  

Im Fall der Absenkung des Rentenal-
ters ist diese gegeben, weil das Gesetz 
zwar noch eine Arbeitgebermaßnahme 
(die Versetzung in den Ruhestand) vor-
sieht, diese aber zwingend vorschreibt 
und dem Rechtsanwender kein Ermes-
sen lässt. In der Sache prüfte das Ver-
fassungsgericht zunächst die Verlet-
zung der richterlichen Unabhängigkeit 
und ihrer Unabsetzbarkeit. Hierzu griff 
es nicht nur auf die einschlägige Be-
stimmung in Art. 26 GrundG zurück, 
sondern auch auf Art. R) Abs. 3 
GrundG, wonach dieses „in Überein-
stimmung mit den Errungenschaften 
unserer historischen Verfassung“ aus-
zulegen sei.  

Das Verfassungsgericht legte den 
Schwerpunkt der Interpretation nicht 
auf „historisch“, sondern auf „Errun-
genschaften“, worunter es die seit der 
Verbürgerlichung des 19. Jh. entstan-
denen bürgerlich-rechtsstaatlichen 
Grundsätze versteht. Die richterliche 
Unabhängigkeit bilde einen Kernbe-
stand dieser Errungenschaften.  

Diese Unabhängigkeit und der 
Grundsatz der Unabsetzbarkeit nehmen 
nach Ansicht des Verfassungsgerichts 
Schaden, wenn das Renteneintrittsalter 
des Richters auf relativ kurze Frist 
drastisch abgesenkt wird, was die zahl-
reichen Betroffenen zu einer Neupla-
nung ihres Lebens zwingt. Wie drama-
tisch dieser Einschnitt ist, zeigen die 
Argumente der Beschwerdeführer, wo-
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nach die Rente für einen Richter nur 
etwa 30 % seiner Amtsbezüge aus-
macht. Aus der mangelnden Frist zur 
Anpassung ergebe sich die Verfas-
sungswidrigkeit der Regelung. Das 
Verfassungsgericht bemängelte zudem, 
dass sich die Rentenvorschriften des 
RichterG formulierungsmäßig von den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben zur 
Verrentung der Richter gemäß dem all-

gemeinen Renteneintrittsalter (Art. 26 
Abs. 2 GrundG, Art. 12 Abs. 1 EG-
GrundG) unterscheiden und dass der 
richterliche Status durch den Verweis 
auf das allgemeine Renteneintrittsalter 
von den Zufälligkeiten des Altersren-
tenrechts abhängig gemacht werde.  

Herbert Küpper 
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